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Tarifvertrag zwischen dem Liechtensteinischen Krankenkassenverband und den freibe

ruflich tätigen Krankenschwestern - Genehmigung der Taxpunktwerterhöhung

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 3. April 2012 folgende Entscheidung getroffen:

1. Die Änderung des Anhang 2 zum Tarifvertrag zwischen dem Liechtensteinischen

Krankenkassenverband und den freiberuflich tätigen Krankenschwestern in Bezug auf
die Erhöhung des Taxpunktwerts von (HF 1.- auf (HF 1.15 wird genehmigt.

2. Der Liechtensteinische Krankenkassenverband wird beauftragt, den Anhang 2 im Sin
ne dieses Beschlusses anzupassen und, von beiden Tarifpartnern unterfertigt, dem
Ressort Gesundheit zu übermitteln.

Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleiben wir

mit vorzüglicher Hochachtung

Geht an

Liechtensteinischer Krankenkassenverband (LKV), Auring 52, 9490 Vaduz

Frau Ursula Bürgi, Im Rossfeld 44, 9494 Schaan
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